


Die Behörde argumentiert, dass „das Aufstellen des Kirtagbaumes vom Burgenländischen 
Veranstaltungsgesetz ausgenommen ist" und daher „keine Anmeldung dieser Veranstaltung vor" liege. Diese 
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• Die Behauptung, es liegen „keine weiteren Aufzeichnungen im Gemeindeamt" vor, ist 

anwesend war, kann innerhalb weniger Monate nicht „vergessen" haben, um welche Personen oder 

Gemäß § 2 Abs. 1 IFG ist Information „jede amtlichen oder unternehmerischen Zwecken dienende 
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• „Jahrgang 2007" ist keine juristische Person
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Der Bescheid selbst bestätigt die Beteiligung der Gemeinde durch die Aussage: „Der Jahrgang 2007... wurde 
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• nicht in „dunkle Kanäle" verschwinden –

• –
…

•



•

•

•

–

–

–

–

–

–

–




